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Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Aufruf zur Gewinnung von Kandidaten 
für die Schöffenwahl für die Amts-
periode 2024 – 2028
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen für die 
Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht wird in Ipsheim eine 
Person, die am Amtsgericht Neustadt a. d. Aisch als Schöffe vor-
geschlagen wird.

Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in Erwachse-
nenstrafsachen bis zum 11.04.2023 beim Markt Ipsheim, Markt-
platz 2, 91472 Ipsheim. Das Formular ist auf der Startseite des 
Marktes Ipsheim www.ipsheim.de oder im Rathaus verfügbar. 

  Wahlhelfer für die Landtags- und 
Bezirkswahl gesucht!

Für die am 08.10.2023 bevorstehende Land-
tags- und Bezirkswahl sind wir auf die Mitar-
beit der Bürger angewiesen. 

Wenn Sie Interesse haben, ehrenamtlich bei 
dieser Wahl mitzuhelfen, melden Sie sich bitte bei Herrn Sebas-
tian Breideband unter 09846 9797-23 oder per E-Mail an breide-
band@ipsheim.de.

Der Markt Ipsheim entschädigt die Wahlhelfer/innen mit einem 
Betrag von 50,00 H.

Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes evtl. einen entsprechenden Freizeitausgleich erhal-
ten können. Erkundigen Sie sich bitte vorher bei Ihrem Arbeitge-
ber, ob ein solcher Ausgleich gewährt wird.

Hinweis:
Am Mittwoch, den 22.03.2023 findet keine Bürgersprech-
stunde des Bürgermeisters im Rathaus statt. 

  Bericht über die 35. Sitzung des Marktgemeinde-
rates Ipsheim in der Amtsperiode 2020 bis 2026 
am 13.02.2023

Allgemeiner Bericht und aktuelle Bekanntgaben des Ersten Bür-
germeisters, Stefan Schmidt 

Erster Bürgermeister, Stefan Schmidt, informierte den Marktge-
meinderat über Folgendes:

- Großbrand in einem Werkstattgebäude in Oberndorf am 
08.02.2023

- Verkehrsunfall eines Feuerwehrfahrzeuges der FFW Ipsheim in 
Oberndorf am 13.02.2023

Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage 
und Geräteraum Fl.Nr. 579/5, Gemarkung Oberndorf 

Die Bauherren reichten beim Landratsamt einen Bauantrag zum 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Geräteraum auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 579/5, Gemarkung Oberndorf, Oberndorf 
117, ein. Die Gemeinde Ipsheim wurde beteiligt und hat über das 
gemeindliche Einvernehmen zu entscheiden. 

Das Grundstück liegt im Baugebiet des Ortsteils Oberndorf und 
ist bisher noch unbebaut. Die Bauherren streben die Errichtung 
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} Sprechstunden im Rathaus:

 Erster Bürgermeister, Herr Stefan Schmidt, steht Ihnen 
mittwochs zwischen 15.30 und 17.00 Uhr persönlich als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Eine vorherige Termin-
vereinbarung wird empfohlen.

} Gemeindeverwaltung:
 Marktplatz 2, 91472 Ipsheim, Tel. 09846 9797-0
 Fax: 09846 9797-17, E-Mail: info@ipsheim.de, 
 Homepage: www.ipsheim.de

} Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
 Montag: 08.00 – 12.00 Uhr
 Dienstag:  08.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch: 14.00 – 18.00 Uhr
 Donnerstag: 08.00 – 12.00 Uhr
 Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr

ANSPRECHPAR TNER IN IHRER GEMEINDE:

} Gemeindeverwaltung:

 Stefan Schmidt (Erster Bürgermeister)
 Tel. 09846 9797-11, E-Mail: schmidt@ipsheim.de

 Sebastian Breideband (Geschäftsleitung, Standesamt,  
Öffentliche Sicherheit & Ordnung)

 Tel. 09846 9797-23, E-Mail: breideband@ipsheim.de

 Peter Lutz (Bauamtsleitung, Bauleitplanung, Grundstücks- 
angelegenheiten, Straßenverkehr)

 Tel. 09846 9797-22, E-Mail: lutz@ipsheim.de

 Andreas Appel (Kämmerei, Finanzverwaltung, Schul-, 
 Kindergarten- & Feuerwehrwesen, Pachten)
 Tel. 09846 9797-19, E-Mail: appel@ipsheim.de

 Brigitte Grob (Fremdenverkehr, Einwohnermeldeamt,
 Pass- & Ausweiswesen, Standesamt, Soziales)
 Tel. 09846 9797-10, E-Mail: grob@ipsheim.de

 Ute Haag (Einwohnermeldeamt, Pass- & Ausweiswesen,  
Mitteilungsblatt, Gewerbe, Gaststätten, Fundamt)

 Tel. 09846 9797-13, E-Mail: haag@ipsheim.de

 Birgit Schäff (Kassenleitung, Steuerwesen, Verbrauchs-
 gebühren) Tel. 09846 9797-14, E-Mail: schaeff@ipsheim.de

 Hanna Schiller (Personal, Bauamt, Straßenverkehrs-
 angelegenheiten, Archiv- & Registraturwesen)
 Tel. 09846 9797-12, E-Mail: schiller@ipsheim.de

GEMEINDE- INSTIT UTIONEN

} Bauhof:
 Tel. 09846 9797-30, E-Mail: bauhof@ipsheim.de

 Jochen Bauereiß Mobil 0151 – 42 17 56 24
 Markus Knörr  Mobil 0171 – 97 57 90 9
 Werner Kilian  Mobil 0171 – 97 57 90 4
 Thomas Einfalt Mobil 0171 – 97 57 90 5

} Kläranlage:
 Tel. 09846 1492, E-Mail: klaeranlage@ipsheim.de
 Wolfgang Schmidt Mobil 0151 – 16 56 52 10
 Thomas Kilian  Mobil 0171 – 97 57 90 3

} Seniorenbeauftragter:
 Robert Stummer 
 Tel. 09846 386, E-Mail: stummer.robert@gmx.de

} Behindertenbeauftragter:
 Manfred Steinbach
 Tel. 09846 977032, E-Mail: m.u.m.steinbach@t-online.de

} Gemeindearchiv:
 Hanne Büchner
 E-Mail: gemeindearchiv.ipsheim.@web.de

SONSTIGE NUMMERN

Landratsamt Neustadt/Aisch Tel. 09161 92-0

Evang. Pfarramt Ipsheim Tel. 09846 237

Evang. Tiefgrundpfarrei Tel. 09846 706

Kath. Pfarramt Bad Windsheim Tel. 09841 2129

Kindergarten St. Johannis Tel. 09846 471

Kindergarten Regenbogen Tel. 09846 402

Grundschule Tel. 09846 571

Anrufsammeltaxi Tel. 09161 664314

NEA MOBIL Tel. 09161 6229966

https://tierarztnotdienst-mittelfranken.de

IPSHEIMIPSHEIMSenden Sie uns Ihre Beiträge und
Anzeigen per

}	E-Mail: info@winter-medienservice.de
 und schreiben Sie im Betreff: Ipsheim aktuell

}	Fax 09841/689 123-5 oder Tel. 09841/689 123-1

Anzeigenpreise und Mediadaten unter: 
www.winter-medienservice.de
Alle Vereinsnachrichten veröffentlichen wir kostenlos.

Redaktionsschluss Nr. 4/23: Di. 4. April 2023, 12.00 Uhr
Erscheinungstermin Nr. 4/23: Mi. 12. April 2023

Wir wünschen ein
frohes Osterfest!
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   Termine Gemeinderatssitzungen

An folgenden Tagen finden Gemeinderatssitzungen statt: 
Mo. 13.3. / Mo. 17.4. / Mo. 15.5. / Mo. 12.6. jeweils um 19.00 Uhr. 

eines zweigeschossigen Einfamilienwohnhauses mit Garage 
und einem Geräteraum an. Vorgesehen ist ein anthrazitfarbenes 
Zeltdach mit einer Neigung von 22°. Das Baugrundstück liegt im 
Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes „Im unteren 
Bodenfeld“. 

Dieser setzt u.a. fest, dass das oberste Geschoss als Dachgeschoss 
zu planen und das Dach in einem naturroten Farbton einzudecken 
ist. Flachdächer auf Nebengebäuden sind grundsätzlich nicht vor-
gesehen.

Zur Realisierung des geplanten Bauvorhabens werden verschie-
dene Befreiungen von diesen Festsetzungen benötigt: 

• das oberste Geschoss soll nicht als Dachgeschoss ausgeführt 
werden 

• die Garage soll ein Flachdach erhalten 
• als Dachfarbe ist anthrazit angedacht 

Entsprechende Befreiungen wurden im Plangebiet bereits erteilt. 

Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes 
können nach § 31 Baugesetzbuch (BauGB) erteilt werden, wenn 
eine Befreiung die Grundzüge der Planung nicht beeinträchtigt, 
städtebaulich vertretbar und auch unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Die Marktgemeinde Ipsheim erteilte zu dem vorliegenden Bauan-
trag ihr gemeindliches Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB ein-
schließlich der beantragten Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes.

Bauantrag auf Errichtung einer Lagerhalle für landwirtschaft-
liche Maschinen Fl.Nr. 1005, Gemarkung Ipsheim 

Die Bauherren reichten einen Bauantrag zur Errichtung einer La-
gerhalle für landwirtschaftliche Maschinen auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1005, Gemarkung Ipsheim, ein. 

Das Baugrundstück liegt im Außenbereich südöstlich des Kern-
ortes Ipsheim. 

Aufgrund der Lage im Außenbereich ist die planungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 BauGB zu prüfen. Das Vor-
haben ist demnach bauplanungsrechtlich zulässig, wenn ein sog. 
Privilegierungstatbestand vorliegt, die Erschließung ausreichend 
gesichert ist und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

Nach Aussage der Bauherren ist eine landwirtschaftliche Privile-
gierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nachweisbar. Eine ausrei-
chende Zuwegung zum Grundstück ist vorhanden.

Die Marktgemeinde Ipsheim erteilte zu dem vorliegenden Bauvor-
haben ihr gemeindliches Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB.

Aufstellungsbeschluss zum Erlass einer Einbeziehungssatzung 
auf einer Teilfläche der Fl.Nr. 274/2, Gemarkung Ipsheim 

Der Bauherr reichte bei der Gemeinde Ipsheim einen Antrag auf 
Einleitung eines Verfahrens zum Erlass einer Einbeziehungssat-
zung auf dem Grundstück Fl.Nr. 274/2, Gemarkung Ipsheim, ein. 

Da das Grundstück dem planungsrechtlichen Außenbereich zu-
zuordnen ist, kann das Flurstück nur zur Wohnbebauung genutzt 
werden, wenn ein entsprechendes Baurecht geschaffen wird. Der 
Bauherr beabsichtigt, den Erlass einer sog. Einbeziehungssatzung 
durch den Gemeinderat, wodurch das Grundstück (bzw. ein Teil-
bereich) dem planungsrechtlichen Innenbereich zugeordnet wird 
und somit eine Bebaubarkeit erlangt (§ 34 Abs. 4 und 5 BauGB). 
Voraussetzungen hierfür sind u.a., dass die einbezogene Fläche 
an einen entsprechend baulich genutzten Bereich angrenzt und 
die Planung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar ist. 

Ein aussagekräftiger Planungsentwurf mit Darstellung des Gel-
tungsbereiches und Details zur beabsichtigten Erschließung so-
wie zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wurden vom Antrag-
steller vorgelegt. 

Die Verwaltung wies darauf hin, dass die Entwicklung einer Wohn-
bebauung auf der dargelegten Fläche unter Umständen mögliche 
zukünftige Erweiterungsabsichten des westlich angrenzenden 
Gewerbebetriebes einschränken bzw. beeinträchtigen könnte 
(immissionsschutzrechtliches Konfliktpotential). Zudem müsste 
im weiteren Verfahren fachkundig (ggf. anhand eines Gutach-
tens) geklärt werden, ob der Ist-Zustand überhaupt eine Wohnbe-
bauung zulasse. 

Der Gemeinderat hatte darüber zu entscheiden, ob er einen Auf-
stellungsbeschluss erlassen und damit mit der Einleitung des 
Verfahrens die Schaffung einer Wohnbebauung in diesem Ortsbe-
reich anstreben/zulassen möchte. 

Über die Einleitung eines solchen Verfahrens kann nur der Markt-
gemeinderat Ipsheim im Rahmen seiner Planungshoheit und sei-
ner Ortsrechtsbefugnis nach pflichtgemäßem Ermessen entschei-
den. Ein Anspruch auf Erlass einer solchen Satzung besteht nicht 
und kann auch nicht abgeleitet werden. 

Der Marktgemeinderat lehnte den Antrag des Bauherrn zum 
Erlass einer Einbeziehungssatzung auf einer Teilfläche der Fl.Nr. 
274/2, Gemarkung Ipsheim, ab.

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Entlastung gemäß 
Art. 102 Gemeindeordnung 

Am 19.04.2021 nahm der Gemeinderat den Entwurf Jahresrech-
nung des Jahres 2020, welcher von der Verwaltung ausgearbeitet 
wurde, zur Kenntnis. Das Gremium überwies die Jahresrechnung 
zur örtlichen Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Die 
Prüfung fand am 18.10.2022 statt.

In der Gemeinderatsitzung wurde die Niederschrift der Prüfung 
verlesen und erläutert.

Der Gemeinderat nahm den Prüfungsbericht der örtlichen Prü-
fung der Jahresrechnung 2020 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung 
wurde mit folgenden bereinigten Soll-Einnahmen und Soll-Ausga-
ben festgestellt: 

Soll-Abschluss  Gesamthaushalt 

Bereinigte Solleinnahmen  7.179.614,40 H 
Bereinigte Sollausgaben  7.179.614,40 H

Anschließend beschloss der Gemeinderat einstimmig die Entla-
stung nach Art.102 der Gemeindeordnung.

Vorberatung der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023
Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf eine der nächsten Sit-
zungen vertagt.

  Information für unsere Bürger

Leider musste der Baum neben dem Infohäuschen am Marktplatz 
aus Gründen der Verkehrssicherheit – nach Rücksprache mit der 
unteren Naturschutzbehörde – entfernt werden. 
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  Bekanntmachung der Tagesordnung

Am Montag, 13.03.2023, um 19:00 Uhr findet im Bürgersaal des 
Rathauses die 36. Sitzung des Marktgemeinderates Ipsheim in 
der Amtsperiode 2020 bis 2026 mit folgender Tagesordnung statt.

1. Allgemeiner Bericht und aktuelle Bekanntgaben des Ersten 
Bürgermeisters, Stefan Schmidt

2. Vorstellung von Theresia Pöschl - neue Managerin der Kommu-
nalen Allianz NeuStadt und Land e.V.

Zu dieser Sitzung sind, wie immer, alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger recht herzlich eingeladen!

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Ipsheim, 28.02.2023

 
Stefan Schmidt
Erster Bürgermeister

  Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
 Gesucht: Jugendschöffen

Auftakt zur neuen Wahlperiode der Jugendschöffen
Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim sucht Interes-
sierte für das verantwortungsvolle Amt eines Jugendschöffen, die 
in der Amtsperiode 2024 bis 2028 ehrenamtlich, unabhängig und 
unparteiisch tätig werden. Bewerbungen und Vorschläge zum 
Jugendschöffen können beim Kreisjugendamt bis zum 20. März 
2023 eingereicht werden.

Ehrenamtlich – unabhängig – unparteiisch
Bei Jugendschöffen handelt es sich um ehrenamtliche Richter und 
Richterinnen in Strafsachen, welche für eine Amtsperiode von 
fünf Jahren gewählt werden. Sie kommen bei der Jugendkammer 
am Landgericht Nürnberg-Fürth und beim Jugendschöffengericht 
am Amtsgericht Neustadt a.d.Aisch unparteiisch zum Einsatz.
Das im höchsten Maße verantwortliche Amt des Jugendschöf-
fen verlangt neben den Fähigkeiten der geistigen Beweglichkeit 
und Urteilsfähigkeit zudem eine gesundheitliche Eignung ab. Vo-
rausgesetzt wird ebenso eine erzieherische Befähigung und Er-
fahrung. Es werden jedoch nicht nur Personen aus bestimmten 
Berufsgruppen, wie etwa Erzieherinnen und Erzieher, sozialpäda-
gogische Fachkräfte oder Lehrkräfte gesucht, sondern auch Per-
sonen aus allen Kreisen der Bevölkerung (z. B. Eltern, Ausbilden-
de), gerne auch mit Migrationshintergrund.
Für das Ehrenamt des Jugendschöffen sind die deutsche Staats-
bürgerschaft und ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che erforderlich. Für eine Berufung muss bei Amtsantritt ferner 
ein mindestens einjähriger Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwoh-
nung) im hiesigen Landkreis und ein Lebensalter zwischen 25 und 
69 Jahren gegeben sein. Außerdem sollte sich die Person nicht in 
der Insolvenz befinden und keine eidesstattliche Versicherung 
über Ihr Vermögen abgegeben haben.

Erste Schritte und Hinweise zum Jugendschöffen
Bewerbungen und Vorschläge sind beim Kreisjugendamt oder 
bei der zuständigen Gemeinde/Verwaltungsgemeinschaft einzu-
reichen. Bei den genannten Stellen sowie auf unserer Internet-
seite www.kreis-nea.de unter „Aktuelles“ sind die benötigten Vor-
drucke erhältlich.
Neben den persönlichen Daten ist eine kurze Erläuterung der 
erzieherischen Fähig- und Fertigkeiten sowie Erfahrung anzuge-
ben. Vorgeschlagene Personen sollten bereit sein, das Amt des 

Jugendschöffen zu übernehmen. Juristische Kenntnisse sind für 
die Tätigkeit nicht erforderlich.

Zweistufiger Ablauf
Alle bis zum 20. März 2023 eingegangenen Bewerbungen und 
Vorschläge wird das Kreisjugendamt in der 7. Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses am 17. April 2023 vorlegen. Daraufhin erstellen 
und beschließen die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses eine 
Vorschlagsliste mit mindestens 32 zum Schöffenamt geeigneten 
Personen (je zur Hälfte Frauen und Männer). Die Vorschlagsliste 
wird anschließend eine Woche lang zur öffentlichen Einsicht im 
Kreisjugendamt aufliegen. Der Zeitpunkt der Auflegung wird im 
Kreisamtsblatt öffentlich bekannt gemacht. Im Anschluss wird 
die Vorschlagsliste samt eventuell entstandener Einsprüche dem 
Amtsgericht Neustadt a.d.Aisch vorgelegt. Das Amtsgericht bildet 
einen Wahlausschuss, welcher die endgültige Wahl der Jugend-
schöffen durchführt.

Bei Fragen
Jugendamtsleiter Jörg Honold hilft unter der eMail kreisjugend-
amt@kreis-nea.de gerne weiter.
Unter https://www.justiz.bayern.de/service/schoeffen/ sind wei-
tere Bekanntmachungen und Informationen erhältlich.

   Hundehaufen

Die Wiese im „Kindergar-
tenweg“ wird nicht nur 
von den Kindergarten-
kindern, sondern auch 
von Herrchen/Frauchen 
mit ihren vierbeinigen 
Hunden zum „Gassi-Ge-
hen“ benutzt.
Daher appellieren wir eindring-
lich an alle Hundehalter: 
„Vergessen Sie nicht, die 
Hinterlassenschaften Ihres 
Hundes zu beseitigen, indem 
Sie die von der Gemeinde auf-
gestellten Hundekot-Beutel-
spender nutzen und die Beutel 
anschließend im Restmüll zu 
entsorgen!“

Ihre Mitbürgerinnen und Mit-
bürger – insbesondere die 
Kindergartenkinder – werden 
es Ihnen danken!

   Abfuhrtermine Markt Ipsheim

Restmüll:  Mi. 15.3. / Mi. 29.3. / Do. 13.4. / Mi. 26.4.
Biomüll:  Mi. 22.3. / Mi. 29.3. / Di. 4.4. /Do. 13.4. 
Papiertonne:  Mi. 29.3. / Mi. 26.4. / Mi. 24.5.
Gelbe Tonne:  Di. 4.4. / Do. 4.5. / Do. 1.6.

Bitte stellen Sie die Tonnen am Abfuhrtag spät. ab 6.00 Uhr bereit.

Müll

Sehr unappetitlich – doch leider müssen wir an dieser Stelle diese 
Bilder veröffentlichen.
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  Bekanntmachung Flurgänge 2023

Siebnerei Kaubenheim – Ab 24.03.2023
Begangen wird die Flur Richtung Ipsheim rechts der Kreisstraße 
bis zur Kreisstraße Berolzheim.
Heinz Brummer, Obmann

Siebnerei Mailheim -Weimersheim – Ab 01.04.2023
Mailheim: Begangen wird die Flur Krautbeet, Kirchenweg, Stei-
nernes Feld bis zum Holzhäuser Weg.
Weimersheim: Begangen wird die Flur Straßenäcker an der 
Staatsstraße 2252 bis zur Lenkersheimer Grenze, Weinbergshäus-
chen, Mittelfeld und unter den Weinbergen.
Erwin Bauereiß, Obmann

Siebnerei Eichelberg– Ab 01.04.2023
Eichelberg: Begangen werden die Flurstücke in Eichelberg von 
der Lindener Straße über die Judenweide bis zur Herrgasse.
Holzhausen: Begangen werden die Flurstücke von der Walddachs-
bacher Straße bis zur Bühlberger Straße, die Gartenäcker mit der 
Ortschaft.
Bühlberg: Begangen werden die Flurstücke von der alten Ipshei-
mer Steige, ehemalige Gemeindegrenze, bis zum Weg oberhalb 
Hanspeter Moßmeyer, Obmann

Siebnerei Ipsheim  – Ab 03.04.2023
Begangen werden die Äcker der Flur rechts des Hohenecker Fuß-
weges bis zu den neuen Anlagen der Weinberge, bis Mailheimer 
und Oberndorfer Grenze und zum Flutgraben.
Erhard Frank, Obmann

Siebnerei Oberndorf – Am 15.04.2023
Begangen wird die südliche Flur, der Grund südlich des fließenden 
Wassers, das gesamte Bodenfeld, Stockleiten, Rohr, Tiergarten, 
Mühlfeld sowie der Wiesboden zwischen Aisch und Flutkanal.
Paul Summ, Obmann

Wir weisen darauf hin, dass alle Grundstückseigentümer gem. 
Art. 9 AbmG verpflichtet sind, die Grenzzeichen an ihren Grund-
stücken zu erhalten und erkennbar zu halten.
Da die Möglichkeit einer kostengünstigen Mängelbehebung be-
steht, sind Mängel dem Feldgeschworenenobmann rechtzeitig 
vorher mitzuteilen. 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass die Gemeinde und der 
Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, soweit diese 
Grundstücksbeteiligte sind, bei den Feldgeschworenen den An-
trag gestellt haben, Mängel an gemeindlichen bzw. an landkrei-
seigenen Grundstücken zu beheben, wobei die Kosten für die 
Beseitigung von Mängeln an Grenzzeichen ggf. der Veranlasser 
(Verursacher) zu tragen hat.

  Bekanntmachung der Gemeinde Dietersheim
 Flurgänge 2023

Siebnerei Dietersheim ab 24.03.2023
Begangen werden die Flurstücke rechts der Hasenloher Straße 
und links der B470.
Siebnerobmann: Bernd Winnerlein

Siebnerei Walddachsbach ab 20.03.2023
Begangen werden die Flurstücke links der Kreisstraße Walddachs-
bach-Dottenheim und rechts des Rennersberg-Weges.
Siebnerobmann: Erhard Beck

Siebnerei Altheim ab 01.04.2023
Der Flurgang findet im untern Flur statt. Beginnend an der Dot-

tenheimer und Unternesselbacher Straße, bis zur Flurgrenze zu 
Dietersheim, Schauerheim und Unternesselbach.
Siebnerobmann: Fritz Paulus

Siebnerei Beerbach ab 18.03.2023
Begangen werden die Flurstücke rechts Rimbacher Straße bis 
links Walddachsbacher Weg.
Siebnerobmann: Klaus Hartlehnert

Siebnerei Dottenheim ab 01.04.2023
Der diesjährige Flurgang wird im oberen Flur durchgeführt. Be-
gangen wird dieser ab Siegesau – Trempelein – Worchbirnbaum 
– zum Graben in den Eggetswiesen – rechts der Bundesstraße 
– Ochsenwasen – Steinerne Marter bis Wegeinfahrt zum Dicker-
graben an der Aisch. Sämtliche Grundstücke bis zur Ipsheimer 
Grenze, sowie das Obere Ried von der Altheimer Grenze bis zur 
Kaubenheimer Grenze.
Siebnerobmann: Gerhard Espert

Siebnerei Ober-Unterroßbach ab 27.03.2023
Der Flurgang der Gemarkung Ober-/Unterroßbach findet im Ge-
biet „Nordwest“ statt, alle Flächen links des Weges Friedhof/Teu-
felsgraben und rechts der Kreisstraße Oberroßbach bis zur Flur-
grenze mit Birkenfeld werden begangen.
Siebnerobmann: Reinhard Billner

Wir weisen darauf hin, dass alle Grundstückseigentümer gem. 
Art. 9 AbmG verpflichtet sind, die Grenzsteine an ihren Grund-
stücken zu erhalten und erkennbar zu halten.  Da die Möglichkeit 
einer kostengünstigeren Mängelbehebung besteht, sind Mängel 
dem Feldgeschworenenobmann bis zum Beginn des Flurganges 
rechtzeitig mitzuteilen.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gemeinde und 
der Landkreis Neustadt a.d. Aisch–Bad Windsheim, soweit sie 
Grundstücksbeteiligte sind, bei den Feldgeschworenen den An-
trag gestellt haben, Mängel an gemeindlichen bzw. landkreiseige-
nen Grundstücken zu beheben, wobei die Kosten hierfür der Ver-
ursacher zu tragen hat. Die Grundstückseigentümer oder Pächter 
werden aufgefordert, die Grenzsteine bis zum Begehungstermin 
aufzudecken.

Fehlende oder beschädigte Grenzsteine sind dem jeweiligen Ob-
mann vor der Begehung rechtzeitig zu melden. Wasserführende 
Gräben werden begangen, reine Wiesengrundstücke nicht.

 Flurneuordnung und Dorferneuerung
 Oberndorf 2

Vorstandssitzung

Am Mittwoch, 15.03.2023, um 18:00 Uhr, findet in Gasthaus Ty-
rach, Oberndorf 54 eine öffentliche Sitzung des Vorstands der Teil-
nehmergemeinschaft statt.

Tagesordnung:
1. Vorstellung Bestandserhebungen Flurneuordnung (Herr 

Herbst, TEAM 4)
2.  Weitere Vorgehensweise zur Aufstellung des Wege- und Ge-

wässerplanes
3.  Stand Brückenplanung
4.  Sonstiges

Ansbach, 01.03.2023
Der Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Markus Dohrer, Bauoberrat
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Formular zur Aufnahme in die Jugendschöffen-Vorschlagsliste

An das Jugendamt der Stadt / des Landkreises:

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2024 bis 2028 (Jugendschöffe)
Angabe der notwendigen Daten, Einverständniserklärung und Versicherung nach § 44a DRiG

Ich beantrage die Aufnahme in die Vorschlagsliste  für die Wahl

❑ einer Jugendschöffin / eines Jugendschöffen.

Angaben zur Person*
Name, ggf. Geburtsname (bei Abweichung)

Vorname/n

Geburtsort (Gemeinde/Kreis) Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

deutsch

Beruf (bei Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit)

Straße/Hausnummer Postleitzahl Wohnort

Telefon (freiwillige Angabe) E-Mail (freiwillige Angabe)

*Hinweis: Die gesetzlich notwendigen Daten werden mit der Auflegung der Vorschlagslisten veröffentlicht, wenn Sie von der
Gemeindevertretung auf die Vorschlagsliste für Schöffen gewählt werden. Von Ihrer Anschrift wird nur der Wohnort mit PLZ, ggf. der
Ortsteil, von Ihrem Geburtsdatum nur das Jahr veröffentlicht.

Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Fragen an, wenn die Aussage auf Sie zutrifft:

❑ Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht zu einer vorsätzlichen  Freiheitsstrafe (auch nicht auf
Bewährung) von mehr als 6 Monaten bestraft worden.

❑ Gegen mich läuft kein strafrechtliches  Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens oder
einer sonstigen Straftat, derentwegen auf den Verlust des Rechts zur Bekleidung öffentlicher
Ämter erkannt werden  kann.
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❑ Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.

❑ Ich war kein hauptamtlicher/inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.

❑ Ich befinde mich nicht in der Insolvenz und habe auch keine eidesstattliche Versicherung über 
mein Vermögen abgegeben.

❑ (freiwillige Angabe): Den Anforderungen  einer mehrstündigen bzw. mehrtägigen 
Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich mich gesundheitlich gewachsen.

Information: Ich habe Erfahrungen in der Jugenderziehung (freiwillige Angabe):

Ich begründe die Bewerbung für das Amt wie folgt (freiwillige Angabe):

❑ am Amtsgericht

❑ am Landgericht

(Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift)

Einverständniserklärung über die Weitergabe auch der freiwilligen Daten an die Gemeinde-
vertretung und den Schöffenwahlausschuss. Übermittlung nur zum Zwecke der Schöffenwahl.

(Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift)Fo
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ul
ar
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  Beratungsstelle Deutsche Rentenversicherung

Stadtverwaltung im Rathaus, 91438 Bad Windsheim, Marktplatz 1
Terminvereinbarung: 09841 66890.
Termine 2023: 21.03. / 25.04. / 23.05. / 27.06. / 25.07. / 19.09. / 17.10. 
/ 28.11. / 19.12. , jeweils 8.30-12 und 13-15.30 Uhr.
Persönliche Beratungen werden bevorzugt telefonisch durchge-
führt. Für Beratungen vor Ort ist zwingend eine vorherige Ter-
minvereinbarung erforderlich! Nutzen Sie unsere Online-Dienste 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de

...bis dahin!

Ausleihtage Ipsheim (jeweils Dienstag):
14.3. / 18.4. / 9.5. / 13.6. / 4.7. / 25.7.
- an der Schule  von 8.10 bis 10.00 Uhr 
- an der Bushaltestelle  von 16.05 bis 16.45 Uhr

Bücherbus-Fahrplan
Kreisbücherei Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

 Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht 
von Wahlberechtigten hinsichtlich der Weiterga-
be ihrer Daten an Parteien, Wählergruppen und 
andere Träger von Wahlvorschlägen

Meldebehörden sind nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) befugt, Parteien, Wählergruppen und anderen Träger von 
Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über bestimmte Daten (Famili-
enname, Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vor-
namens, ggf. Doktorgrad und derzeitige Anschriften) zu geben.

Im Hinblick auf die am 8. Oktober 2023 stattfindende Landtags- 
und Bezirkswahl wird darauf hingewiesen, dass Wahlberechtigte 
nach § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG das Recht haben, dieser 
Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen. 

Der Widerspruch kann schriftlich bei der Meldebehörde eingelegt 
werden. Er ist von keinen Voraussetzungen abhängig, braucht 
nicht begründet zu werden und gilt bis zu einer gegenteiligen Er-
klärung gegenüber der Meldebehörde unbefristet.
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch

Regionalbudget 2023 – zum vierten Mal ein voller Erfolg

Bei einem Termin am 6. Februar zogen die 
vier Allianzen des Landkreises (A7 Franken 
West, Aurach-Zenn, FRANKEN 3 und Neu-
Stadt und Land) Bilanz: dieses Jahr werden 
voraussichtlich 398.000 € Zuwendung in 66 
Projekte fließen, die eine Bruttoinvestition 
von 780.000€ ermöglichen. Noch deutlicher 
wird die Wirkung des Erfolgsprogramms bei 
der Bilanz der vier Allianzmanager/innen: 
Von 2020 bis 2023 werden voraussichtlich 
234 Projekte mit einer Gesamtinvestition 
von 2.759.133,00 € und einer Gesamtzu-
wendung von 1.499.845,00 € umgesetzt.
Durch dieses tolle und unbürokratische För-
derprogramm können 2023 in unserer Kom-
munalen Allianz 18 Kleinprojekte gefördert 
werden, die sich den unterschiedlichsten 

Bereichen widmen. Insgesamt werden vo-
raussichtlich 99.000€ Zuwendung verge-
ben, wovon 90% vom Amt für Ländliche 
Entwicklung Mittelfranken und 10% von der 
Kommunalen Allianz kommen. Wir möchten 
gerne die Chance nutzen Ihnen ausgewählte 
Projekte näher vorzustellen:

Die Soldatenkameradschaft Baudenbach hat 
sich, zum Gedenken an die gefallenen und 
vermissten Kameraden aus den Kriegen 
1871-1872 sowie dem Ersten und Zweiten 
Weltkrieg, dem Erhalt der Kriegerdenkmäler 
verschrieben. Diese sollen auch in Zukunft 
ein Mahnmal sein. Über die Förderung kön-
nen nun u.a. Moos sowie Algen entfernt und 
die Steinfugen nachgearbeitet werden.

www.genussradweg.dewww.neustadtundland.de www.facebook.com/neustadtundland

Die vier Kommunalen Allianzen freuen sich über das Erfolgsprogramm Regionalbudget
(v.l.n.r.: Theresia Pöschl, Klaus Meier, Eva-Maria Fell, Dr. Manfred Kern, Leonie Kaden,
Martin von Löffelholz, Claudia Wust, Max Gaier, Rüdiger Probst, Markus Heindel
Foto: Ute Niephaus
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch

Klimawerkstatt in Diespeck – Wandel durch Beteiligung
Am 17. und 18. Februar fand die zweite Diespecker Klimawerkstatt zusammen mit dem 
Institut für Partizipatives Gestalten und Mehr Demokratie e.V. statt. Zum einen erhielten 
die zahlreichen Interessierten wichtige Informationen von Fachexperten, zum Beispiel 
zum Thema Windkraft von Herrn Dr. Fugmann vom Regionalen Planungsverband West-
mittelfranken. Dieser informierte die BesucherInnen über aktuelle rechtliche Vorgaben 
und Ziele. Zum anderen wurden von Kleingruppen Projektideen in den verschiedensten 
Bereichen ausgearbeitet:

• Im Rahmen des Handlungsfeldes „Mobilität“ wurde insbesondere über die Möglich-
keit sogenannter Mobilitätspunkte diskutiert. Diese könnten wichtige Verkehrsmittel 
wie Züge, E-Bikes oder E-Roller, das Anruf-Sammel-Taxi und vieles mehr bündeln 
und das Verkehrsnetz im Raum NeuStadt und Land optimieren. In einer ersten Run-
de wurden mögliche Standorte festgelegt. Das Projekt wird auf Allianzebene weiter 
fokussiert. Zudem gab es viele weitere Ideen, wie die Sicherung der Radwege, um 
diese noch attraktiver zu gestalten oder die Erweiterung des Angebots an Carsharing 
mit Hilfe eines E-Autos, um die Notwendigkeit von Zweitwägen, die nur für kurze 
Strecken genutzt werden, zu reduzieren.

• Auch zum Thema „Natur“ wurde viel besprochen. Nach der ersten Klimawerkstatt 
wurde dazu bereits eine Streuobstwiese angepflanzt, eine Erweiterung zur Klimawan-
delanpassung und Schaffung von Ausgleichsflächen war daher eine der am höchsten 
priorisierten Projektideen.

• Ein weiterer wichtiger Punkt war das sogenannte „Klimatelling“: wie werden The-
men zum Klimaschutz kommuniziert und am besten an die jeweiligen Zielgruppen 
herangetragen? Dazu sollen spezifische Maßnahmen zum Beispiel an Schulen ergrif-
fen werden. Aber auch das Thema „Bürger beraten Bürger“ spielt eine große Rolle, 
um Informationen und Fragen zu möglichen Maßnahmen, wie beispielsweise private 
Photovoltaik-Anlagen schnell und unbürokratisch zu vermitteln und zu beantworten.

Das große Interesse an der Veranstaltung wurde auch durch die Teilnahme vieler Allianz-
bürgermeister aus den Nachbarorten deutlich. In den letzten Jahren wurden bereits viele 
Projekte umgesetzt. Doch wie man sieht, wird es auch in Zukunft spannende Projekte 
geben, die zum Teil auf Allianzebene umgesetzt werden.

www.genussradweg.dewww.neustadtundland.de www.facebook.com/neustadtundland
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NeuStadt und Land – Aktuelles
Ihre Kommunale Allianz für die Kommunen

Baudenbach, Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neustadt a.d. Aisch

In der Kommunalen Allianz Neu-
Stadt und Land e.V. gibt es einen 
personellen Wechsel. Rüdiger 
Eisen, der die Allianz seit 2019 
begleitete, wechselte zum 1. Ja-
nuar 2023 in die Wirtschaftsför-
derung der Stadt Neustadt a.d. 
Aisch und wird dadurch auch in 
Zukunft der Lenkungsgruppe der 
Allianz erhalten bleiben.

Nachfolgerin ist Theresia Pöschl, 
die bereits zuvor Erfahrungen im 
Regionalmanagement sammel-
te. Nach einem Masterabschluss 
in Humangeographie an der Uni-
versität Bayreuth war sie in der 
oberfränkischen Allianz Gesun-
des Fichtelgebirge tätig. Frau 
Pöschl ist daher ab sofort für 
die Koordinierung und Beglei-
tung der zahlreichen Projekte im 

Rahmen der Integrierten Ländli-
chen Entwicklung (ILE) und der 
Städtebauförderung zuständig. 
Sie ist Ansprechpartnerin für die 
Stadt Neustadt a.d. Aisch, die 
Märkte Baudenbach und Ipsheim 
sowie die Gemeinden Diespeck, 
Dietersheim und Gutenstetten. 
Ermöglicht wird die Vollzeitstel-
le weiterhin durch die finanziel-
le Unterstützung des Amts für 
Ländliche Entwicklung und der 
Regierung Mittelfranken.

Die Geschäftsstelle der Allianz 
befindet sich am Marktplatz 5 in 
Neustadt a.d. Aisch. 
Frau Pöschl ist telefonisch 
(09161/666505) und per E-Mail 
info@neustadtundland.de
theresia.poeschl@neustadtundland.de 
erreichbar.

www.genussradweg.dewww.neustadtundland.de www.facebook.com/neustadtundland

Personalwechsel in der Kommunalen Allianz

Rüdiger Eisen und Theresia Pöschl
Foto: Stadt Neustadt a. d. Aisch

E n d e   a m t l i c h e r   T e i l

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Größen und Preise unter 

www.winter-medienservice.de
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www.ipsheim.de

IpsheimIpsheim

Fr. 17.3., 20.00 Uhr
BLV Kreistag
Ipsheim, Gashaus Kreiselmeyer

Sa. 18.3., 14.00 Uhr
VDK Jahreshauptversammlung
Ipsheim, Gashaus Kreiselmeyer

Fr. 17.3. / Sa. 18.3. / So. 19.3., / Fr. 24.3. /
Sa. 25.3. / So. 26.3., jeweils 20.00 Uhr
Theaterabend BJB Kaubenheim
Kaubenheim, Gasthaus Schürmer

Ab Freitag, 31.3.
Familienspaziergang - Osterrallye für die ganze Familie
Start: Kleibäckerstraße Ipsheim
Familienstützpunkt Illesheim (siehe Anzeige S. 17)

Sa. 1. 4. / Sa. 15.4., jeweil 17.00-23.00 Uhr 
fIKuS Bistro & Musik
Ipsheim, Vereinsheim

Einladung der beiden Ipsheimer
Kindertageseinrichtungen

Hiermit laden wir Sie alle sehr herzlich zu unserem Familien-
gottesdienst am Sonntag, 30.04.2023 um 10.00 Uhr ein. 
Im Anschluss an den Gottesdienst können alle Interessierten 
ab ca. 11.00 - 12.30 Uhr die beiden Kindertageseinrichtungen 
Regenbogen und St. Johannis besichtigen. 
Gerne stehen die pädagogischen Fachkräfte für Ihre Fragen 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Anmeldungen Kindertageseinrichtungen
Alle Familien, die sich noch nicht für das kommende Kitajahr 
(2023/2024) oder eines der folgenden Kitajahre in einer der 
beiden Kitas angemeldet haben, bitten wir, sich umgehend 
bzw. bis spätestens 31. März 2023 zu melden. Vielen Dank!

Kontakt Kita St. Johannis: 
Tel. 09846/471
Mail.: Kita.st.johannis.ipsheim@elkb.de
Ansprechpartnerinnen: Rosi Will und Claudia Heinz

Kontakt Kita Regenbogen:
Tel. 09846/402
Mail: kita.regenbogen.ipsheim@elkb.de
Ansprechpartnerin: Simone Haag

  Jagdgenossenschaft Kaubenheim

Am Donnerstag, den 16. März 2023 um 20.00 Uhr findet in Kau-
benheim im Gasthaus Schürmer die Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Kaubenheim „Feld“ statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Jahresbericht
2. Kassenbericht und Entlastungen
3. Verwendung der Jagdpacht
4. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Um zahlreichen Besuch bittet der Jagdvorsteher
Herbert Kuhn

 Jagdgenossenschaft
 Weimersheim – Mailheim

Am Mittwoch, den 19.04.2023 findet in der Taverne Akropolis in Wei-
mersheim, um 19.30 Uhr, die nicht öffentliche Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft, Mailheim – Weimersheim statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
5. UVV Belehrung
6. Neuwahlen der Vorstandschaft und der übrigen Funktionsträger
7. Verwendung des Jagdpachtes
8. Verwendung der Rücklagen
9. Wünsche und Anträge

Um pünktliches Erscheinen der Jagdgenossen wird gebeten. 

Jochen Bauereiß 
Jagdvorsteher

  Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt/Aisch 

Die Informationsveranstaltung zum Übertritt für Grundschüler 
(4. Klasse) an die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Neustadt a. d. 
Aisch findet gleichzeitig mit einem Schnuppernachmittag für die 
zukünftigen Schüler am Freitag, dem 10. März 2023, von 15:00 bis 
18:00 Uhr in der Realschule statt.

Marco Kunkel, Schulleiter

  Wanderung rund um die Burg Hoheneck 

Am Samstag, den 11. März 2023 bietet der Wanderwegewart der 
Stadt Neustadt Robert Schütz eine geführte Wanderung zwischen 
Ipsheim und Dietersheim an. 
Die Wandergruppe startet am Bahnhof in Neustadt: Abfahrt nach 
Ipsheim um 9.38 Uhr. Von dort geht es über die Burg Hoheneck, 
Holzhausen und Eichelberg bis nach Walddachsbach zur wohlver-
dienten Mittagspause (um ca. 12.15 Uhr). Danach geht es weiter 
nach Dietersheim, von dort nimmt die Gruppe den Zug zurück 
nach Neustadt. 
Wir freuen uns, wenn Sie an dieser unterhaltsamen und abwechs-
lungsreichen Tour teilnehmen! 
Anmeldung bitte bei Robert Schütz unter 0173-7300864 oder per 
Mail an robertst183@gmail.com.

  Ring junger Landfrauen

Der Beckenboden, Dienstag, 28. März 2023 mit Christine Hillen-
brand um 19.30 Uhr in Bad Windsheim, Husarengasse 1
Anmeldung bei Anja Keller (Tel.: 0171/7003499 per Whatsapp oder 
per email: anja.stuetz@gmx.net) bis spätestens 20.03.2023
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Schülerbetreuer*in  

Für unser Team der Mittagsbetreuung in der  
Grundschule Ipsheim suchen wir ab sofort (Teilzeit oder 

Minijob) eine Verstärkung als: 

Bewerbungsunterlagen bitte an: 
gfi gGmbH Westmittelfranken 
Linda Reiter 
Rettistr. 56, 91522 Ansbach 
Tel. 0981 48890-28 
personal-westmittelfranken@die-gfi.de 
www.die-gfi.de/westmittelfranken direkt zur Stellenanzeige 

- Kfz-Reparaturen
- Karosserie-Instandsetzung
- Reifenservice
- Klimaanlagen-Service
- Fahrzeugvermessung
-  DSG-Getriebeservice
- Autoglas-Service
- Neu- und Gebrauchtwagen

Kleibäckerstr. 4 · 91472 Ipsheim
Tel. 09846-1355 · kamm-kfz@t-online.de

KK    aammmm
Kfz-Meisterbetrieb

TÜV/AU-Termine
immer wöchentlich, jeden 
Dienstag + Donnerstag ab 8Uhr
(bitte Termin vereinbaren)

Wir möchten, dass Sie sicher 
und sorglos fahren können.

NEUE 

Öffnungszeiten: 

MONTAG - DONNERSTAG

von 07.30 - 17.00 Uhr
DRINGEND gesucht:

KFZ-Meister +

KFZ-Mechatroniker

GLEICH bei uns bewerben
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   TSV Ipsheim
Kontakt: Jochen Prinzkosky, 1. Vorsitzender
Im Garten 3, 91472 Ipsheim, Tel. 09846/97 71 
96, info@tsv-ipsheim.de · www.tsv-ipsheim.de

Narrensitzung des TSV
Gleich zu Beginn der 17. Narrensitzung des TSV Ipsheim konnte 
man förmlich die Lust der Besucher und Mitwirkenden spüren, 
um endlich wieder groß Fasching feiern zu können. Eine Vielzahl 

von befreundeten Faschingsgesellschaften freute sich ebenfalls 
auf das bunte Treiben auf der Bühne. Bunte Kostüme, aber auch 
elegante Kleidung konnte man in den Besucherreihen sehen. 
Der fetzige Marschtanz der heimischen Prinzengarde eröffnete 
schwungvoll den Abend, ehe Elferratspräsident Stephan Kreu-
zer und TSV-Vorsitzender Jochen Prinzkosky sich die Moderation 
durch den kurzweiligen Abend teilten. 
Mit Ines Procter als Putzfrau und Wortakrobat Oliver Tissot hat-
te der Veranstalter wieder Hochkaräter auf die Bühne gebracht, 
die die Männerwelt und das heimische Lokalkolorit geschickt und 
lustig auf die Schippe nahmen. Einen bunten Blumenstrauß an 
gelungenen Darbietungen steuerte der Gastgeber selbst zum 
Abend bei. Tanzmariechen, Tanzkids, Juniorenschautanz, weibli-
che und männliche Büttenredner, Elferrat, Schautanzgruppe und 
die Ipsheimer Feierwehrbänd wurden auf der Bühne bewundert. 

Im Rahmen der Narrensitzung des TSV Ipsheim wurde Harald 
Eckart die höchste Auszeichnung des Fastnachtsverband Franken 
verliehen. 
Aus den Händen von Bernd Rauscher erhielt der Faschingsbe-
geisterte den Till von Franken umgehängt. In der Laudatio wür-
digte Rauscher den Geehrten als echten Faschingsmenschen. 
Harald Eckart ist seit Jahrzehnten auf der Bühne in Ipsheim prä- Mehr Bilder vom Fasching unter: tsv-ipsheim.de

von links: 1. Vorsitzender Jochen Prinzkosky, Monika Prinzkosky, Gar-
demädchen Sara Valletta, Harald Eckart, Manuela Hundertschuh, 
Gardemädchen Marie Schöttle, Bernd Rauscher

Harald Eckart/Lena 
Hundertschuh summen 
als Bienen

Stimmlich gewaltig:
die Ipsemer Feierwehrbänd

Oliver Tissot nimmt vieles auf 
die Schippe

Spende Raiffeisenbank
In den letzten Tagen konnte TSV-Vorsitzender Jochen Prinzko-
sky einen angenehmen Termin wahrnehmen. Im Rahmen der 
jährlichen Ausschüttung 
des Gewinnsparens der 
örtlichen Raiffeisenbank 
wurde dem Sportverein 
die Summe von 2000 E 
als  Spende zuteil. Filiallei-
ter Richard Sauerhammer 
zeigt sich angetan von den 
vielfältigen Aktivitäten des 
TSV Ipsheim. „Ich bin mir 
sicher, dass das Geld bei Euch in guten Händen ist“ resümierte er 
vor der Übergabe des Schecks.

Es ist immer schön, mit dem Prinzenpaar zu tanzen

sent, aber auch befreundete Faschingsge-
sellschaften laden ihn gerne ein, um deren 
Programm mit seinen humorigen Reden 
zu bereichern. „Im Elferrat im schmucken 
Dress auf der Bühne, Tänzer in diesem Gre-
mium, viele Jahre als Sitzungspräsident 
prägte er von Beginn an die Narrensitzung 
mit, Solo-Büttenredner oder im Duo, aktiv 
im Narrenausschuss mit der Vorbereitung 
aller Faschingsveranstaltungen beim TSV 
Ipsheim beteiligt, hat er sich im Verein 
bleibende Verdienste erworben“ so der Redner. 
Die Ehrung überraschte den Protagonisten doch sehr, hatte er  
unmittelbar anschließend seinen Auftritt als „Biene" mit Nichte 
Lena. Ebenfalls an diesem Abend wurde Monika Prinzkosky und 
Manuela Hundertschuh der Verdienstorden des Fastnachtsver-
bandes überreicht.

Kinderfasching:
Große Fete für kleine Leute
Einhorn, Spiderman, Prinzessin, Clown, Fee, Polizist usw. die Rei-
he ließe sich endlos fortsetzen. In der Festhalle kam bereits beim 
Einmarsch der Aktiven die richtige Stimmung zur Musik von DJ 
Robert Wunschel auf. 
Mit lustigen Spielen, vom Einwickeln 
zu einer Mumie, einer Verlosung mit 
schönen Preisen bis hin zu den be-
gehrten Luftballons, Tanzen mit dem 
Prinzenpaar, den Gardemädchen oder 
den Männern des Elferrates ließen die 
Stunden für die Kinder wie im Fluge 
vergehen.

Auf die richtige Wickel-
technik kommt es an
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Wir sind für Sie da: Mo- Fr. 7.30 - 18 Uhr · Sa. 8 - 12 Uhr

PFLÜGER-Baustoffe GmbH
Ottenhofen 4
91613 Marktbergel

info@pflueger-baustoffe.de
www.pflueger-baustoffe.de

Telefon 0 98 43/12 29
Telefax 0 98 43/36 89

Hochbau · Tiefbau · Kanalbau · Dämmstoffe · Landwirtschaftlicher Bedarf

Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten mit Stein – für ein rundum schönes Zuhause.

Wählen Sie zwischen Naturstein, Beton oder Granit – dabei stehen 
vielfältigste Formen und Größen zur Verfügung. Ganz wie Sie wollen.

Schön geschwungene Wege lassen sich wunderbar ins grüne Umfeld 
einbetten und sorgen für eine einladende Atmosphäre. 

PFLÜGER-Baustoffe GmbH
Ottenhofen 4
91613 Marktbergel

info@pflueger-baustoffe.de
www.pflueger-baustoffe.de

Telefon 0 98 43/12 29
Telefax 0 98 43/36 89

Hochbau · Tiefbau · Kanalbau · Dämmstoffe · Landwirtschaftlicher Bedarf

Hochbau · Tiefbau · Kanalbau · Dämmstoffe · Landwirtschaftlicher Bedarf · Alles rund um Haus und Garten

Alles zur kreativen Garten- und 
Terrassengestaltung finden Sie 
bei uns. 
Wir beraten Sie gerne.
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PFLÜGER-Baustoffe GmbH
Ottenhofen 4
91613 Marktbergel

Telefon 09843/1229
Telefax 09843/3689

info@pflueger-baustoffe.de
www.pflueger-baustoffe.de
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 ULI besteht seit
 10 Jahren!

Am 23.02.2013 öffnete ULI in Ipsheim zum ersten Mal seine Tür 
für die Kunden. 

Vorangegangen waren 9 arbeitsintensive Monate für eine Gruppe 
von Ehrenamtliche, die Gründung der Dorfladen Ipsheim UG und 
die Beteiligung von mehr als 120 Bürgern als stille Gesellschafter.

In der Woche vom 20.02. bis 25.02.2023 feierte ULI (Unser Laden 
Ipsheim) mit Angeboten und einer Verlosung für die Kunden sein 
10-järiges Jubiläum. 

Wie seit Beginn wer-
den im ULI auf 320 Qua-
dratmetern ca. 4500 
verschiedene Produkte 
des täglichen Bedarfes 
angeboten. Ergänzt wird 
das Hauptsortiment, das 
von REWE bezögen wird, 
durch zahlreiche Regio-
nale Produkte. So gibt es 

die Milch, Joghurt und Käse von regionalen Bauernhofmolkereien. 
Bio-Eier, verschieden Speiseöle, Honig, Wein und saisonal Zucchini 
von Ipsheimer Betrieben.

Den Gesellschaftern und Beiräten ist die familiäre Atmosphäre 
wichtig. Personal und Kunden kennen sich. Viele Kunden - auch 
über die stillen Gesellschafter hinaus – identifizieren sich mit ih-
rem ULI. U-L-I (Unser Laden Ipsheim) ist nicht nur eine Idee der 
Namensgebung, sondern wird vielfach bis heute gelebt. 

Darüber hinaus wird im Verkaufsraum die Optimierung der Ver-
kaufsfläche nicht an oberster Priorität gesetzt. Keine Regale mit 
Überhöhe und Breite Hauptwege sollen allen Kunden ein be-
quemes einkaufen ermöglichen, auch den Kunden, die auf Gehhil-
fen oder auf Rollstuhl angewiesen sind.

Das der kleine Einkaufsmarkt ULI sein 10-jähriges Jubiläum fei-
ern kann ist nicht selbstverständlich. 

Die ersten Jahre waren nicht einfach. Es fand sich zwar schnell ein 
großer Kundenstamm, aber zum wirtschaftlichen Betrieb gehört 
einiges mehr. Erst in 2017 kehrte sich der Trend zum Positiven. Die 
Wirtschaftslage stabilisierte sich und nötige Investitionen konn-
ten und können getätigt werden. Dies ist in erster Linie der ver-
dienst der seither tätigen Ladenleiter und deren Team.

Jedoch müssen die drei Gesellschafter der Dorfladen Ipsheim UG 
als Betreiber auch heute noch feststellen, wäre das ehrenamt-
lichen Engagement nicht ständig mit an Bord, wären langfristig 
die Überlebenschancen wesentlich geringer. Beiratsmitglieder 
haben in der Vergangenheit bei Engpässen schon mal dem 
Stammpersonal ehrenamtlich geholfen. Das zweiwöchentlich er-
scheinende Angebotsblatt wird seit 10 Jahren von einem Beirats-
mitglied unentgeltlich erstellt. Seit August 2021 teilen sich die Ge-
schäftsführung zwei der Gesellschafter, dies auch ehrenamtlich 
und ohne Bezahlung.

„Nachdem unser ULI erfreulich stabil läuft, ist der nächste wich-
tige Schritt nach Ausscheiden von Beiratsmitgliedern, die Ver-
tretung der stillen Gesellschafter, den Beirat, auf neue und auch 
jüngere Beine zu stellen.“, so Geschäftsführender Gesellschafter 
Christian Ebert. Hierzu ist im Frühjahr eine Hauptversammlung 
geplant. Verjüngt im Beirat, mit einem außerordentlich engagier-
ten Team an Hauptamtlichen soll ULI die nächsten Jahre für seine 
Kunden in Ipsheim da sein und die Nahversorgung sicher stellen.

Christian Ebert, Geschäftsführender Gesellschafter

Power Hour 
Der TSV Ipsheim bietet 
immer donnerstags von 
20:15 bis 21:15 Uhr eine 
neue Übungsstunde an: 
POWER HOUR heißt das 
neue Angebot, das glei-
chermaßen für weib-
liche und männliche Aktive gedacht ist. In dieser „Kraftstunde“, 
wie es wörtlich übersetzt heißt, bietet Übungsleiter Martin Grä-
ber ein sportliches Ganzkörpertraining an.
Als Kursangebot gedacht, sollen hierbei auch Nichtmitglieder an-
gesprochen werden. Kursgebühr für 10 Trainingseinheiten 40 E. 
Für Mitglieder kostenlos.

Zumba beim TSV – weiter geht ś
Nachdem Alina Schönleben Zumba beim TSV Ipsheim eta-
bliert hat und sie jedoch aus privaten Gründen nicht mehr 
weitermachen kann, hat der TSV mit Sonja Schuster eine 
neue Übungsleiterin gefunden, die als Zumba-Instructorin 
tätig sein wird. 
Die Übungsstunde bleibt wie bisher am Dienstag von 19:30 
Uhr bis 20:30 Uhr und startet wieder am 07.03.23. 
Gebühr für Nichtmitglieder: 40 E.

TSV-Termine im März:
12.03. 17:00 – 18:30 Uhr Badminton in der Festhalle
19.03. 10:00 – 12:00 Uhr Mountain-Bike-Action, Treffpunkt TSV- 
  Sportgelände
25.03. 13:30 – 15:30 Uhr Orientierungslauf Eichelberg – Linden

Texte und Fotos: Ernst Ripka
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Kaufpreisangebot:

€
€3

1 5 Jahre Herstellergarantie und 5 Jahre Mobilitätsgarantie, jeweils 
höchstens bis 100.000 km. Es gelten die aktuellen Garantiebeding un
gen:  www. ssangyong.de/service/garantie
2 Der Tankrabatt in Höhe von 2.000 € wird bis zum 30.04.2023 gewährt 
und direkt von der Rechnung abgezogen.
3

Abzgl.: 2.000 € Tankrabatt 2

Tivoli Amber 1.5 T-GDi Benzin
120 kW (163 PS) Schaltgetriebe

25.980
23.980

Kraftstoffverbrauch Tivoli Amber 1.5 T-GDi Benzin in
l/100 km: innerorts: 7,7; außerorts: 5,6; kombiniert:
6,4; CO2-Emission kombiniert: 147 g/km (gemäß VO
(EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D.

Unser Angebotspreis nach Abzug des Tankrabattes in Höhe von
2.000 € für den Tivoli Amber 1.5 T-GDi Benzin inkl. 19 % MwSt. und
inkl. Überführungskosten in Höhe von 990 €.

91463 Dietersheim
Tel: 09161 - 30 77 74 0
www.autohaus-specht.de

  

Tore & Türen im ParTnerlook

Fachbetrieb für:
- Prüfung und Wartung
- Verkauf und Montage von
 Garagen- u. Industrietoren
- Ersatzteile

roland Barnert
Kaubenheim 71 
91472 Ipsheim
Tel. 09846-1472
Tel. 0173-5633807
barnert_roland@web.de

WALDSTRASSE  15
91448 EMSKIRCHEN 
TEL. (0 91 04) 5 75
www.speer-info.de

■ HAUSTÜRÜBERDACHUNGEN ■ WINTERGÄRTEN 
■ PERGOLEN ■ BALKONGELÄNDER ■ CARPORTS 
■ SONNENSCHUTZANLAGEN ■ ZAUNANLAGEN 
■ TORANLAGEN

EINLADUNG ZUR

SO, 26. 03. 10-17 UHR
HAUSMESSE
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  Evang. Kirchengemeinde Ipsheim u. Oberndorf
Pfarramtsbüro: Oberndorfer Str. 5, 91472 Ipsheim, Tel. 09846 237, 
Pfarrerin Barbara Müller, pfarramt.ipsheim@elkb.de, BarbaraHanna.Mueller@elkb.de
Bürostunden: Montag von 9:00 - 11:00 Uhr

So. 12.03. 10:00 Uhr Oberndorf, Gottesdienst mit Abendmahl,
  Pfrin. Müller
Mi. 15.03. 19:30 Uhr Kirchenvorstandsitzung
Do. 16.03. 14:00 Uhr Gemeindehaus, Seniorenkreis
So. 19.03. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfrin. Schwab
So. 26.03. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfrin. Boxdorfer-Nickel
 10:00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Sa. 01.04. 15:00 Uhr  Konfirmandenbeichte, Pfrin. Müller
So. 02.04. 09:30 Uhr  Konfirmation I
Do. 06.04.  19:30 Uhr  Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl,
  Pfrin. Müller
Fr.  07:04.  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl, Pfrin.  

Boxdorfer-Nickel
So. 09.04. 10:00 Uhr  Gottesdienst, Pfrin. Müller
 10:00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Mo. 10.04. 09:30 Uhr  Konfirmation II

  Evang. Kirchengemeinde Kaubenheim
Pfarramtsbüro: Kaubenheim 39, 91472 Ipsheim, Tel. 09846 706, pfarramt.tiefgrund@elkb.de
Pfarrer Valdir Weber, Tel. Mobil: 0157 30281798, valdirweber.vix@gmail.com
Bürostunden: Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

So. 26. o3. 10.15 Uhr Kaubenheim BK mit Konfi-Vorstellung, V. Weber
Fr. 7. 04. 10.30 Uhr Kaubenheim BK mit AM, Pfr. Valdir Weber
So. 9.04. (Ostersonntag), 10.15 Uhr Kaubenheim BK mit AM, V. Weber
Sa. 15.04. 15.00 Uhr Kaubenheim Konfirmandenbeichte, Pfr. V. Weber
So., 16. 04. 9.30 Uhr Kaubenheim Konfirmation m. AM, Pfr. V. Weber

  Kath. Kirchengemeinde
Pfarrbüro Bad Windsheim: Kath. Pfarramt St. Bonifaz, Metzgergasse 53, 
91438 Bad Windsheim, Tel. 09841 2129

Sonntag, 12.03.
10:30 Uhr Religiöser Kindertreff Bad Windsheim, Haus Martha & Maria
10:30 Uhr Eucharistiefeier St. Bonifaz, anschl. Kirchencafé

Bitte vormerken:
Fränkisches Krichen-
kabarett in Ipsheim,

Kastenbau am
12. Mai 2023 

Konfirmanden und Konfirmandinnen 2023

Konfirmation I: Palmsonntag, 2. April 2023, 9:30 Uhr
Marco Aurich, Kim Bauereiß, Elias Enzner, Sarah Hufnagel, 
Joel Karsten, Noah Königstein, Hannah Kraus, Moritz Kraus, 
Jule Meyer, Emma Nehmeyer, Lucas Nußbeck,
Luca Steinmüller, Jannes Weißkopf, Justus Zeller

Konfirmation II: Ostermontag,10. April 2023, 09:30 Uhr
Lukas Krygier, Mia Nickel, Johanna Sander, Peter Schlez,
Paul Schlez, Theresa Wellhöfer

Kirchliche NachrichtenKirchliche Nachrichten
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Das Osterlamm hat im christlichen Glauben eine lange Tradi-
tion. Heute begegnet es uns vor allem in Kuchenform – und 
als Lammbraten am 
Ostersonntag.
Das Lamm ist seit je-
her das Symbol für 
Unschuld, im Chri-
stentum aber bekam 
es noch mal eine ganz 
neue Bedeutung. Jesus 
selbst wird als „Lamm 
Gottes" bezeichnet, 
„das die Sünde der 
Welt hinwegnimmt" 
(Johannes 1,29). In-
dem er sich stellvertretend für die Menschen opferte, erlöste 
er die Menschen. Mit dem Osterlamm feiern die Christen diese 
Erlösungstat.

Für all jene, die auf „echtes" Lamm an Ostern verzichten möch-
ten, haben wir ein Rezept als süßen Kuchen:

ZUTATEN:
100 g Butter, 100 g Zucker, 1 Prise Salz
2 Eier, 2 EL Milch
80 g Mehl, 80 g Speisestärke, 1,5 TL Backpulver
60 g gemahlene Nüsse z.B. Walnuss, Haselnuss oder Mandeln
etwas Puderzucker zum bestreuen

ZUBEREITUNG:
Sie brauchen dazu eine Lammback-Form.
Backofen auf 180°C O/U (Umluft 160°C) vor-
heizen. Die Form ordentlich einfetten.
Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz cremig 
rühren, die Eier nacheinander dazu geben. 
Milch hinzufügen. Das Backpulver mit dem Mehl, 
der Speisestärke und den Nüssen etwas vermi-
schen und kurz unter die
Masse rühren.
Den Teig in die 
gut gefettete 

Lammform geben und et-
was glatt streichen. In den 
unteren Bereich des vorge-
heizten Backofens schieben 
und ca. 40 Min. backen.
Stäbchenprobe machen.

Das Osterlamm
Bedeutung eines christlichen Symbols
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Fischergasse 2
91472 Ipsheim
Tel. 09846/349

Im Häspelein 4
91438 Bad Windsheim
Tel. 09841/65494

www.alles-in-stroemen.de 

Intelligente Lösungen für Gebäude

E L E K T R O T E C H N I K

Walch      Edelmetalle
AnkAuf:
Gold, Silber, Palladium und Platin in Münz- oder Barrenform.
Gold- und Silberschmuck, Zahngold, Tafelsilber auch versilbert, Zinn, 
Kupfer, Messing, Tausch DM in €

Termine für Edelmetallankauf/-verkauf  
nur nach Vereinbarung!

VERkAuf Von AnlAgEgold: Goldbarren,  
Goldmünzen, Silberbarren, Silbermünzen, Platinbarren

lars Walch gmbH & Co. kg
Raiffeisenstr. 24 · 91460 Baudenbach · Tel. 09164/99810  
info@walch-recycling.de · www.goldankauf-walch.de Aktuelle

 Preise

auf u
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Homepage

• Fassadengerüste
• Raumgerüste 
• Fahrgerüste
• Bauaufzüge 
• Bauzäune
• Temporäre 
 Treppenanlagen
• Wetterschutz 
 (Notdächer)
• Sonderkonstruktionen

Wir suchen
Gerüstbauer

(m/w/d)

Rufen Sie
uns an!


